
Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährte Arbeitgeberleistung 
in 2012 

Höhe bis Besteuerung 

Sachbezüge ohne besonderen Anlass 
z. B. Gutscheine (Geldgeschenke sind immer 
steuerpflichtig) 

44,00 € / Monat (Freigrenze) steuerfrei 

Sachbezüge aus persönlichem Anlass 
(Aufmerksamkeiten) 
Persönlicher Anlass: z. B. Geburtstag, Hochzeit, Geburt, 
bestandene Prüfungen, rundes Jubiläum des AN 

40,00 € / Anlass (Freigrenze) steuerfrei 

Getränke und Genussmittel 
Zum Verzehr im Betrieb z. B. Kaffee, Kekse, Obst  

 steuerfrei 

Arbeitsessen im Betrieb 
Mahlzeit anlässlich und während eines außergewöhnlichen 
Arbeitseinsatzes im Betrieb oder im Anschluss außerhalb 
des Betriebes.  

40,00 € (Freigrenze)  steuerfrei 

Betriebsveranstaltungen 
Ein- oder mehrtägige Betriebsveranstaltung 

Max. 2 Betriebsveranstaltungen im 
Jahr 
110,00 €/  Arbeitnehmer (Freigrenze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

steuerfrei 

Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte 

Bei PKW- Nutzung: 0,30 € pro 
Entfernungskilometer 
Bei Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel: die Höhe der 
tatsächlichen Kosten  

Mit 15 % 
Pauschalsteuer 

Fortbildung 
Wenn die Bildungsmaßnahme die Einsatzfähigkeit im 
Betrieb erhöht. 

Tatsächliche Kosten steuerfrei 

Kindergartenzuschuss Tatsächliche Kosten steuerfrei 
Mankogeld (Fehlgeldentschädigung) 
Auch für AN mit Kassendienst in geringem Umfang 
möglich. 

16 € / Monat  steuerfrei 

Leistungen zur Verbesserung des allgem. 
Gesundheitszustandes u. der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 

500,00 € / Jahr steuerfrei 

Gestellung u. Übereignung typischer 
Berufsbekleidung 
Möglich, wenn private Nutzung so gut wie ausgeschlossen 
ist. 

  

Erholungsbeihilfe 156 € / Jahr (Freigrenze) f. AN 
104 € / Jahr (Freigrenze) f. Ehegatte  
52 € / Jahr (Freigrenze) f. jedes Kind  

Mit 25 % 
Pauschalsteuer 

Leihweise zur häuslichen Privatnutzung 
überlassene PCs und Laptops (mit u. 
ohne Internetzugang) 
Geräte müssen Eigentum des AG bleiben, auch bei 
vollständiger privater Nutzung möglich, 
Verbindungsentgelte können auch vom AG übernommen 
werden. 

 steuerfrei 

Private Nutzung überlassener 
betrieblicher Telekommunikationsgeräte 
(Telefon, Handy, Faxgeräte) 
Geräte müssen Eigentum des AG bleiben, auch bei 
vollständiger privaten Nutzung möglich, 
Verbindungsentgelte können auch vom AG übernommen 
werden.   

 steuerfrei 

Barzuschüsse zur Internetnutzung 
bei vollständiger privater Nutzung des 
Internets 
Mögliche Zuschüsse zu: lfd. Kosten, zu den 
Einrichtungskosten für den Internetzugang u. zu den 
Anschaffungskosten des PCs 
 

50 €/ Monat (ohne Nachweis der 
Kosten, nur Erklärung des AN über die 
Höhe der Kosten erforderlich) 
Über 50 €/ Monat mit 3-monatiger 
Nachweisführung (danach entspr. 
Durchschnittsberechnung) 

Mit 25 % 
Pauschalsteuer 

 
 


